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(4) Durchsuchungen in militärischen Dienstgebäuden er
folgen durch Ersuchen der Militärbehörde und auf Ver
langen der Zivilbehörde (Richter, Staatsanwalt) unter deren 
Mitwirkung. Des Ersuchens der Militärbehörde bedarf es 
jedoch nicht, wenn die Durchsuchung von Räumen vorzu
nehmen ist, welche in militärischen Dienstgebäuden aus
schließlich von Zivilpersonen bewohnt werden.

Anin.t Vgl. Anm. zu § 98.

Zuziehung des Inhabers der Räume.

§ 106

(1) Derlnhaber der zu durchsuchenden Räume oder Ge
genstände darf der Durchsuchung beiwohnen. Ist er ab
wesend, so ist, wenn dies möglich, sein Vertreter oder ein 
erwachsener Angehöriger, Hausgenosse oder Nachbar zu
zuziehen.

(2) Dem Inhaber oder der in dessen Abwesenheit zuge
zogenen Person ist in den Fällen des § 103 Abs. 1 der 
Zweck der Durchsuchung vor deren Beginn bekanntzu
machen. Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die 
Inhaber der im § 104 Abs. 2 bezeichneten Räume.
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Mitteilung, Verzeichnis.
§ 107

Dem von der Durchsuchung Betroffenen ist nach deren 
Beendigung auf Verlangen eine schriftliche Mitteilung zu 
machen, welche den Grund der Durchsuchung (§§ 102, 
103) sowie im Falle des § 102 die strafbare Handlung be
zeichnen muß. Auch ist ihm auf Verlangen ein Verzeich
nis der in Verwahrung oder in Beschlag genommenen Ge
genstände, falls aber nichts Verdächtiges gefunden wird, 
eine Bescheinigung hierüber zu geben.
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